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„Schattenmiete“ ins Licht stellen

1. Dezember 2020: „Mietsenkung“ 
unter dem Berliner Mietendeckel
Viele Vermieter müssen ab dem Dezember den im November  
2020 in Kraft getretenen § 5 MietenWoG beachten. Der be-
stimmt grundsätzlich, dass „eine überhöhte Miete im Sinne 
dieses Gesetzes verboten ist“. Eine Ordnungswidrigkeit be-
geht aber nur, wer ohne erforderliche Genehmigung nach 
§ 8 eine höhere als die nach den §§ 3 bis 7 MietenWoG Bln 
zulässige Miete fordert oder entgegennimmt.
Der Berliner Mietendeckel hat zu einem zweigleisigen Preis-
system geführt: dem BGB-Miet(preis)recht, das nach wie 
vor gilt, und dem öffentlichen Berliner Mietpreisrecht, das 
so lange gilt, bis es in fünf Jahren ausläuft oder vorher vom 
Bundesverfassungsgericht kassiert wird.
Von interessierter Seite wird das BGB-Miet(preis)recht als 
„Schattenmiete“ diskreditiert, doch haben das Bundes-
verfassungsgericht und – noch sehr viel deutlicher – die 
65. Zivilkammer des Landgerichts Berlin (GE 2020 [16] 1057) 
die Parallelität von BGB-Recht und Mietendeckel bestätigt.

Nichts verschenken
Vermieter, die zum 1. Dezember aufgrund des Mietendeckels 
„die Miete senken“, müssen deshalb darauf achten, dass sie 
tatsächlich nicht die Miete senken, sondern ab Dezember 
2020 nur den Teil der vereinbarten (und nach wie vor wirk-
sam vereinbarten) Miete „fordern und entgegennehmen“, 
der nach § 5 MietenWoG Bln zulässig ist. Das entsprechende 
Anschreiben an die Mieter muss deshalb sorgfältig formu-
liert werden und darf nicht nur für den Mieter keinen Anlass 
geben, anzunehmen, dass „die Miete“ gesenkt wird, sondern 
dass nur temporär ein geringerer Zahlbetrag gefordert wird 
und die Differenz zwischen Zahlbetrag und Vertragsmiete 
nachgefordert wird, sollte sich der Berliner Mietendeckel als 
verfassungswidrig erweisen.

Formulare nutzen
Nutzen Sie am besten das vom Grundeigentum-Verlag zu 
diesem Zweck herausgegebene Formular „Zahlungsreduk-
tion MietenWoG Bln“ – Artikel-Nr. 369/20. Sie erhalten es in 
Papierform, aber auch als am Bildschirm ausfüllbares Exemplar 
auf unseren beiden Plattformen FormularWeb (premium.
grundeigentum-verlag.de) und ratiofill.de.


